
Landeshauptstadt Magdeburg 
Stellungnahme der Verwaltung Stadtamt Stellungnahme-Nr. Datum 

öffentlich Amt 66 S0389/23 12.09.2023 
zum/zur 

 
F0262/23 – Fraktion GRÜNE/future, Stadtrat Mirko Stage 

 
Bezeichnung 

 
Fehlende Baustellenampel und unklare Verkehrsführung zwischen Zoll- und Strombrücke 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Die Oberbürgermeisterin 26.09.2023 

 
 
Mit Datum vom 17.08.2023 wurden mit der Anfrage F0262/23 folgende Fragen an die 
Oberbürgermeisterin gestellt: 
 
 
Mit der Änderung der Verkehrsführung im Rahmen der Strombrückenbaustelle wird der 
motorisierte Individualverkehr von der Zollbrücke zur Sternbrücke nicht mehr nach links auf die 
neue Straße, sondern nach rechts auf den Kleinen Werder geführt. 
 
Gleichzeitig wurde die Baustellenampel, die die Querung für Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen vereinfachte, ersatzlos abgebaut. Im Ergebnis können diese oftmals die Straße 
nur noch nach langen Wartezeiten queren. Für den Radverkehr von Ostelbien in die Innenstadt 
ist eine Querung praktisch nur möglich, wenn unzulässig auf der falschen Straßen- bzw. 
Fußwegseite gefahren wird. 
 

 
Der Radverkehr wird per Spurmarkierung auf den Fußweg geführt. Das Schild „Radverkehr 
frei“ wurde jedoch bereits demontiert. Somit darf der Radverkehr nur auf der PKW-Spur fahren. 
Dort gibt es aber gar keine Möglichkeit, verkehrssicher geradeaus auf die Strombrücke 
weiterzufahren, weil abbiegende PKW den Radverkehr überholen. 
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Ich frage Sie daher: 
Wie kann umgehend eine StVO-konforme und sichere Verkehrsführung für den Fuß- und 
Radverkehr erreicht werden? 

 
Antwort der Stadtverwaltung: 
 
Die bestehende Verkehrsführung wurde mit der Polizei und der unteren 
Straßenverkehrsbehörde erneut überprüft und kritisch bewertet. 
 
Die Umleitung erfolgt aktuell über die Str. Kleiner Werder, Kleiner Stadtmarsch, Sternbrücke und 
Schleinufer in beide Richtungen und ist mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30-km/h 
ausgewiesen sowie mit dem Hinweis auf eine Gefahrensituation durch querende Fußgänger. 
Die Querungsstelle an der Zollbrücke/Kleiner Werder wird von Fußgängern und Radfahrern in 
Ost-West-Richtung und umgekehrt gut genutzt. 
 
Im Ergebnis dieser Prüfung hat es eine kurzfristige Nachbesserung der Beschilderung gegeben. 
Die Nordseite der Zollbrücke wurde am 24.08.23 mit dem Hinweisschild „Radfahrer 
frei“ komplettiert.  
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Optimiert wurde auch die Ausschilderung für die Fußgänger und Radfahrer von Cracau in die 
Innenstadt sowie die derzeitigen Absperrungen. 
 
Für die Teilnahme am Straßenverkehr gilt für alle Verkehrsteilnehmer entsprechend § 1 der 
StVO eine ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. 
Die Aufstellung einer Baustellenampel in diesem Bereich wäre bei der angewiesenen 
Geschwindigkeitsbegrenzung unverhältnismäßig. 
 
 
 
 
 
 
Rehbaum 
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